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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

AVG §52;

BBG 1990 §42 Abs1;

Behindertenpässe Ausstellung 2014 §1 Abs2 Z3;

Behindertenpässe Ausstellung 2014 §1 Abs3;

1. AVG § 52 heute

2. AVG § 52 gültig ab 01.01.2026 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 82/2025

3. AVG § 52 gültig von 01.01.2002 bis 27.11.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 52 gültig von 01.07.1998 bis 31.12.2025 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

5. AVG § 52 gültig von 01.07.1998 bis 30.06.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

6. AVG § 52 gültig von 01.07.1995 bis 30.06.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

7. AVG § 52 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Der VwGH hatte sich bereits wiederholt mit der Frage zu beschäftigen, ob die Inkontinenz zur Unzumutbarkeit der

Benützung ö=entlicher Verkehrsmittel führt und eine entsprechende Zusatzeintragung in den Behindertenpass

rechtfertigt (Hinweis E vom 17. Juni 2013, 2010/11/0021, und jenes vom 23. Februar 2011, 2007/11/0142). In beiden

Erkenntnissen hielt der VwGH die Annahme der Behörden, die Benützung ö=entlicher Verkehrsmittel durch den

Betro=enen sei zumutbar, im Hinblick auf Art und Ausmaß der Inkontinenz für nicht nachvollziehbar. In beiden

Erkenntnissen wurde ausgeführt, dass es zur Beantwortung dieser Frage - sofern nicht die Unzumutbarkeit der

Benützung ö=entlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art und der Schwere der Gesundheitsschädigung auf der Hand

liegt - eines ärztlichen Sachverständigengutachtens bedarf, in dem die dauernde Gesundheitsschädigung und ihre

Auswirkungen auf die Benützung ö=entlicher Verkehrsmittel in nachvollziehbarer Weise dargestellt werden. Dem steht

§ 1 Abs. 2 Z 3 der Verordnung über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen, BGBl. II Nr.

495/2013, und die dort - demonstrative ("insbesondere") - Aufzählung solcher Fälle, in denen die Feststellung der

genannten Unzumutbarkeit gerechtfertigt erscheint, nicht entgegen (vgl. vielmehr § 1 Abs. 3 leg. cit. zur gebotenen

individuellen (ganzheitlichen) Beurteilung auf Basis eines ärztlichen Sachverständigengutachtens). Die Erläuterungen

zu § 1 Abs. 2 Z 3 dieser Verordnung führen aus, dass "bei anhaltend schweren Erkrankungen des Verdauungstraktes" in

Ausnahmefällen die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel unzumutbar sei.Der VwGH hatte sich bereits wiederholt mit
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der Frage zu beschäftigen, ob die Inkontinenz zur Unzumutbarkeit der Benützung ö=entlicher Verkehrsmittel führt

und eine entsprechende Zusatzeintragung in den Behindertenpass rechtfertigt (Hinweis E vom 17. Juni 2013,

2010/11/0021, und jenes vom 23. Februar 2011, 2007/11/0142). In beiden Erkenntnissen hielt der VwGH die Annahme

der Behörden, die Benützung ö=entlicher Verkehrsmittel durch den Betro=enen sei zumutbar, im Hinblick auf Art und

Ausmaß der Inkontinenz für nicht nachvollziehbar. In beiden Erkenntnissen wurde ausgeführt, dass es zur

Beantwortung dieser Frage - sofern nicht die Unzumutbarkeit der Benützung ö=entlicher Verkehrsmittel auf Grund der

Art und der Schwere der Gesundheitsschädigung auf der Hand liegt - eines ärztlichen Sachverständigengutachtens

bedarf, in dem die dauernde Gesundheitsschädigung und ihre Auswirkungen auf die Benützung ö=entlicher

Verkehrsmittel in nachvollziehbarer Weise dargestellt werden. Dem steht Paragraph eins, Absatz 2, Zi=er 3, der

Verordnung über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen, Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 495

aus 2013,, und die dort - demonstrative ("insbesondere") - Aufzählung solcher Fälle, in denen die Feststellung der

genannten Unzumutbarkeit gerechtfertigt erscheint, nicht entgegen vergleiche vielmehr Paragraph eins, Absatz 3, leg.

cit. zur gebotenen individuellen (ganzheitlichen) Beurteilung auf Basis eines ärztlichen Sachverständigengutachtens).

Die Erläuterungen zu Paragraph eins, Absatz 2, Zi=er 3, dieser Verordnung führen aus, dass "bei anhaltend schweren

Erkrankungen des Verdauungstraktes" in Ausnahmefällen die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel unzumutbar sei.
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